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Mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz vom 23.10.2012 und der darauf basierenden 

Pflegebedürftigen-Beteiligungsverordnung wurde in Anlehnung an die Patientenbetei-

ligung in Fragen der Gesundheitsversorgung eine Beteiligung der Interessenverbände 

pflegebedürftiger und behinderter Menschen in der Pflegeselbstverwaltung gesetzge-

berisch verankert. Dazu gehören gegenwärtig das Recht zur schriftlichen und mündli-

chen Mitberatung, ein Anwesenheitsrecht bei Beschlussfassungen und zuletzt die 

Schaffung eines Antragsrechts nach § 118 Absatz 1 Satz 3 durch das Dritte Pflegestär-

kungsgesetz.  

Zweifelsohne sind diese bestehenden Regelungen ein wichtiger und begrüßenswerter Schritt, 

wenn es um die Einbeziehung der Interessenverbände der betroffenen Menschen auf Bun-

desebene geht. Die bisherigen Regelungen sind allerdings nicht zufriedenstellend um die 

Rechte Pflegebedürftiger und behinderter Menschen ausreichend in allen Strukturen einzu-

bringen. Insbesondere fehlt es an der Schaffung von Strukturen, ähnlich denen in der Gesund-

heitsselbstverwaltung, die eine kontinuierliche Mitwirkung in Fragen der Pflege-Selbstverwal-

tung erst ermöglichen.  

Dazu gehört ein Stimmrecht in Verfahrensfragen, eine Anpassung des § 118 SGB XI an die 

Regelungen des § 140f Absatz 5 und 6 SGB V sowie eine Stärkung der Strukturen in der 

Pflege-Selbstverwaltung, namentlich der Rolle des Qualitätsausschusses und seiner Ge-

schäftsstelle. 
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 Ein Stimmrecht in Verfahrensfragen  

Gegenwärtig besteht für die Betroffenenvertretung in der Pflege nach § 118 Absatz 1 

SGB XI zwar ein Antrags- und Mitberatungsrecht, nicht jedoch ein Stimmrecht in Verfah-

rens- oder Sachfragen. Dabei würde zumindest ein Stimmrecht in Verfahrensfragen 

(etwa zur Tages- und Verfahrensordnung, sowie bei der Themensetzung) der gestiege-

nen Verantwortung an die Patientenvertretung bei Fragen der pflegerischen Qualität ge-

recht werden. 

Erst durch ein Stimmrecht in Verfahrensfragen bestünde die Möglichkeit, umfassend Ein-

fluss auf die Art der Beratung und die Verfahren im Qualitätsausschuss Pflege zu neh-

men. Dabei geht es in erster Konsequenz ausdrücklich nicht um eine Mitentscheidung in 

Sachfragen.  

Wir fordern die Aufnahme einer Regelung im § 118 SGB XI, der den Betroffenenverbänden 

die Möglichkeit eines Stimmrechts in Verfahrensfragen verbindlich zuschreibt.  

 

 Einrichtung einer Stabsstelle für die Betroffenenverbände analog zur Regelung des 

§ 140f Absatz 6 SGB V 

Zur inhaltlichen wie organisatorischen Unterstützung der Patientenvertreter bei der Wahr-

nehmung ihrer Aufgaben hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) auf der Grund-

lage des § 140f Absatz 6 SGB V im Jahre 2007 eine Stabsstelle eingerichtet. Dazu gehört 

nach Satz 2, wenngleich nicht abschließend, die Organisation von Fortbildungen, Schulun-

gen, Aufbereitung von Sitzungsunterlagen, koordinatorische Leitung des Benennungsver-

fahrens auf Bundesebene und Unterstützung bei der Ausübung des in Absatz 2 Satz 4 

genannten Antragsrechts. Derartige Unterstützungsmöglichkeiten fehlen in der Pflege-

Selbstverwaltung bislang vollständig.  

Dass der Gesetzgeber mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz und dem zuletzt verab-

schiedeten Dritten Pflegestärkungsgesetz eine stärkere Partizipation der Pflegebedürftigen 

über ihre Interessensvertretungen vorgesehen hat, macht eine organisatorische Unterstüt-

zung noch dringender. Die verschiedenen fristgebundenen gesetzlichen Aufträge und die 

Einrichtung des Qualitätsausschusses mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz haben ne-

ben der bestehenden Richtlinien- und Vereinbarungsebene zu einem erhöhten Arbeitsauf-

wand auf sonstigen Arbeitsebenen und damit einhergehendem Kommunikations- und Ab-

stimmungsbedarf untereinander geführt.  

Wir fordern daher die Errichtung einer Stabsstelle zur inhaltlichen wie organisatorischen 

Unterstützung der Arbeit der Betroffenenverbände. Die diesbezüglich vom Gesetzgeber zu 

schaffenden Unterstützungsstrukturen sollen sich an den Regelungen des § 140f Absatz 

6 SGB V orientieren.  

 

 Erstattung von Reisekosten und Verdienstausfall analog zur Regelung im § 140f Ab-

satz 5 SGB V 

Gemäß § 140f Absatz 5 SGB V haben die von den Patientenorganisationen entsandten 

Vertreter gegenüber dem Gremium, für das sie tätig werden, Anspruch auf Reisekostener-

satz nach dem Bundesreisekostengesetz bzw. nach den Vorschriften über Reisekosten-

vergütung des jeweiligen Bundeslandes. Des Weiteren erhalten sie Ersatz für den unmit-
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telbar durch die Sitzung sowie durch die An- und Abreise zur Sitzung entgangenen Ver-

dienstausfall1, in Höhe von maximal 1/75 der monatlichen Bezugsgröße2 pro Stunde der 

versäumten regelmäßigen Arbeitszeit für maximal zehn Stunden je Kalendertag und einen 

Pauschbetrag zur Abgeltung des Zeitaufwands in Höhe von derzeit 59,50 € pro Sit-

zungstag.  

Demgegenüber haben Betroffenenvertreter in der Pflege-Selbstverwaltung nach § 118 Ab-

satz 1 Satz 6 SGB XI lediglich in ehrenamtlicher Funktion einen Anspruch auf Erstattung 

der Reisekosten, der durch die Vereinbarungspartner in der Geschäftsordnung des Quali-

tätsausschusses nach § 113b Absatz 7 SGB XI festgelegt wird.  

Wir fordern deshalb eine Anpassung an die Regelung des § 140f Absatz 5 SGB V und 

damit eine Erstattung von Reisekosten, des Verdienstausfalls und einen Pauschbetrag für 

den Zeitaufwand für die Teilnahme an Sitzungen des Qualitätsausschusses, sowie bei Ko-

ordinierungs- und Abstimmungstreffen, einschließlich der Treffen vorbereitender Arbeits-

gruppen – und das für alle benannten Betroffenenvertreter. 

In der Gesetzesbegründung3 zum § 140f SGB V Absatz 5 wurde dem Umstand Rechnung 

getragen, dass die Tätigkeit als Patientenvertreter mit einem erheblichen Aufwand an Zeit 

und dem Einsatz von Sachmitteln verbunden ist, der nicht allein durch die Erstattung von 

Reisekosten kompensiert werden kann. Die gleiche Argumentation greift auch für die Be-

troffenenvertreter nach § 118 SGB XI. Da die Regelungen des § 140f Absatz 5 nicht analog 

auf § 118 SGB XI übertragen werden können4, muss eine gesetzliche Angleichung erfol-

gen, damit die Vertreter der Betroffenenverbände nach § 118 SGB XI gegenwärtig wie 

zukünftig keine finanziellen Nachteile aufgrund der Wahrnehmung ihrer Mitwirkungsrechte 

in Kauf nehmen müssen.   

 

STÄRKUNG DER STRUKTUREN IN DER PFLEGE-SELBSTVERWALTUNG  

WIR FORDERN: 

 

 Berufung eines ständigen unparteiischen Vorsitzenden für den Qualitätsausschuss 

nach § 113b SGB XI 

Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde die von den Vertragsparteien nach § 113 

SGB XI im Jahre 2008 gemeinsam errichtete Schiedsstelle durch Neufassung des § 113b 

in einen Qualitätsausschuss umgewandelt. Dem Ausschuss obliegt u.a. die Aufgabe, unter 

Beteiligung der Wissenschaft die Instrumente zur Qualitätsprüfung und Sicherung in der 

ambulanten wie stationären Pflege zu entwickeln. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern 

der Vertragsparteien sowie allerdings nur in beratender Funktion, auch aus Mitgliedern der 

Betroffenenverbände zusammen. Der Ausschuss soll nach dem Willen des Gesetzgebers 

als unabhängige Instanz fungieren. Dieser gesetzgeberischen Intention muss auch in per-

soneller Hinsicht Rechnung getragen werden und es muss ein Mechanismus zur Entschei-

dungsfindung bei Dissens zwischen den Vertragsparteien etabliert werden.  

__________________________________________________________________________________________ 

1 BT-Drs 16/2474 
2 vgl. § 18 SGB IV 
3 BT-Drs 16/2474 
4 Udsching/Bassen, SGB XI, 4. Auflage, § 118, Rn. 7.  
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Wir fordern die Berufung eines ständigen, unparteiischen Vorsitzenden für den Qualitäts-

ausschuss, der wie sein Stellvertreter vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) be-

nannt wird.  

Gegenwärtig besitzen die Betroffenenvertreter noch nicht einmal das Recht auf Einberu-

fung eines erweiterten Qualitätsausschusses nach den Regelungen des § 113b Absatz 3 

SGB XI, um so zumindest die Möglichkeit zu eröffnen, frühzeitig festgefahrene Diskussio-

nen zwischen den Vertragsparteien aufzubrechen und den weiteren Entscheidungsverlauf 

einem unparteiischen Vorsitzenden und zwei weiteren unparteiischen Mitgliedern zu über-

lassen.  

Angesichts der Bedeutung der Aufgabenstellung und Reichweite der Selbstverwaltungs-

kompetenzen in Fragen der pflegerischen Qualität kann die größtmögliche Unabhängigkeit 

des Qualitätsausschusses unserer Auffassung nach nur durch einen ständigen, unpartei-

ischen Vorsitzenden gewährleistet werden.  

 

 Grundsatz der Öffentlichkeit von Sitzungen des Qualitätsausschusses einschließ-

lich der dort gefertigten Protokolle   

Die gegenwärtige Geschäftsordnung (Stand: 21. März 2016) sieht laut § 17 GO vor, dass 

die Beratungen und Beschlussfassungen im Qualitätsausschuss und im erweiterten Qua-

litätsausschuss nicht öffentlich sind. Dies gilt nach Satz 2 auch für die Beratungsunterlagen 

und Niederschriften, sowie die zur Vorbereitung und Durchführung der Beratung dienen-

den Unterlagen. Dies steht im Gegensatz zum Gemeinsamen Bundesausschuss, wo nach 

§ 91 Abs. 7 SGB V die Beratungen in der Regel öffentlich sind. 

Wir fordern eine Regelung im § 113b SGB XI, wonach die Sitzungen des Qualitätsaus-

schusses und des erweiterten Qualitätsausschusses einschließlich der dort gefertigten Be-

schlüsse und Beschlussfassungen grundsätzlich öffentlich sein sollen. Von dieser Rege-

lung nicht umfasst sind die Beratungsunterlagen sowie die zur Vorbereitung und Durchfüh-

rung der Beratung dienenden Unterlagen.  

Um Transparenz über die Arbeit des Qualitätsausschusses zu schaffen und den Aus-

schussbeteiligten die Möglichkeit zu geben, ihre Anliegen publik zu machen, ist der bishe-

rige strikte Grundsatz der Vertraulichkeit aufzugeben. Dies schafft die Möglichkeit, Ent-

scheidungsprozesse besser nachvollziehen zu können. Zur Sicherstellung der demokrati-

schen Legitimation hat die Öffentlichkeit Anspruch auf eine Kontrolle und ggf. Kritik an den 

Verfahren im Ausschuss. Es sind keine Gründe, so z.B. schutzwürdige Geheimhaltungsin-

teressen der Vertragsparteien, erkennbar, nach denen die Sitzungen einschließlich der 

hierzu gefertigten Niederschriften nicht öffentlich sein dürften. Geschützte Denk- und Kom-

munikationsbereiche sind im Übrigen weiterhin in den vorbereitenden Arbeitsgruppen vor-

handen.  


